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22. Bekanntmachung 

Straßenbenennung: Rosel-Linner-Staße 
 

Der Haupt-, Personal- und Gleichstellungsausschuss des Rates der Stadt Schwerte hat in seiner Sitzung 
am 08.03.2022 beschlossen, dass die neue Gemeindestraße zur Erschließung des Neubaugebietes „Im 
Westfelde“ im Stadtteil Geisecke zukünftig die Straßenbezeichnung „Rosel-Linner-Straße“ erhalten 
soll. Die neue Straße geht von der „Dorfstraße“ aus. 

 
Die Lage der Straße ist dem beigefügten Übersichtsplan zu entnehmen. 

 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen diese Straßenbenennung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage bei dem Verwal-
tungsgericht in Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 45879 Gelsenkirchen, schriftlich oder zur Nieder-
schrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erhoben werden. 
 
Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektronische Poststelle 
des Gerichts erhoben werden. Die elektronische Form wird durch Übermittlung eines elektronischen 
Dokuments gewahrt, das für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet ist und 
 
- von der verantwortenden Person qualifiziert elektronisch signiert ist und auf einem zugelassenen elekt-
ronischen Übermittlungsweg gem. § 4 Abs. 1 der Verordnung über die technischen Rahmenbedingun-
gen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elekt-
ronischer-Rechtsverkehr-Verordnung – ERVV) oder 
 
- von der verantwortenden Person signiert und von ihr selbst auf einem sicheren Übermittlungsweg 
gem.§ 130a Abs. 4 Zivilprozessordnung (ZPO) eingereicht wird. 
 
Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich 
nach näherer Maßgabe der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen 
Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsver-
kehr-Verordnung - ERVV) in der jeweils gültigen Fassung. Über das Justizportal des Bundes und der 
Länder (www.justiz.de) können weitere Informationen über die Rechtsgrundlagen, Bearbeitungsvoraus-
setzungen und das Verfahren des elektronischen Rechtsverkehrs abgerufen werden. 
 
Vorbereitende Schriftsätze und deren Anlagen sowie schriftlich einzureichende Anträge und Erklärun-
gen, die durch einen Rechtsanwalt, durch eine Behörde oder durch eine juristische Person des öffentli-
chen Rechts einschließlich der von ihr zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammen-
schlüsse eingereicht werden, sind als elektronisches Dokument zu übermitteln. Gleiches gilt für die nach 
der VwGO vertretungsberechtigten Personen, für die ein sicherer Übermittlungsweg nach § 55a Abs. 4 
Satz 1 Nr. 2 VwGO zur Verfügung steht. 
 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie 
soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben werden. 
 
Der Klage nebst Anlagen sollen so viele Abschriften beigefügt werden, dass alle Beteiligten eine Aus-
fertigung erhalten können. 
 
Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte, so 
würde dessen Verschulden Ihnen zugerechnet werden. 
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Hinweis: 
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.de. 
 
Vorstehendes wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
61-62-32-00 
Schwerte, 04.04.2022 
Der Bürgermeister 
 
gez. 
Axourgos 
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